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Stellungnahme der Bundesärztekammer 

Die Bundesärztekammer wurde mit Schreiben vom 28.09.2015 zur Stellungnahme ge
mäß § 91 Absatz 5 SGB V zu der vorgesehenen Nicht-Änderung der Richtlinie des Ge
meinsamen Bundesausschusses über die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und die 
Maßnahmen zur stufenweisen Wiedereingliederung (Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie) auf
gefordert. 

Hintergrund des Stellungnahmeverfahrens ist der Auftrag des Bundesministeriums für 
Gesundheit an den Gemeinsamen Bundesausschuss, eine Ausweitung der Anwendbar
keit der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie auch auf die ambulante Notfallversorgung im Kran
kenhaus zu prüfen. Dies würde ermöglichen, dass die Feststellung und Bescheinigung 
der Arbeitsunfähigkeit auch im Rahmen einer ambulanten Notfallbehandlung im Kran
kenhaus erfolgt. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss sieht hierzu jedoch übereinstimmend weder eine 
rechtliche Grundlage noch eine Notwendigkeit. Damit ergibt sich aus Sicht des Gemein
samen Bundesausschusses auch kein Änderungsbedarf an der Richtlinie. 

Die Bundesärztekammer nimmt zur Richtlinienänderung wie folgt Stellung: 

Die Bundesärztekammer hat keine Hinweise zu der vorgesehenen Nicht-Änderung der 
Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie. 
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